
Auftragsname: Satzungsänderungsantrag zur Wahlprozedur
Antragsteller: Der Vorstand

Antragstext:
Die 8. BDK möge folgende Satzungsänderungen beschließen:

§ 5 - Bezirksvorstand
11 Wahlen
11.1 Alle Mitglieder des Bezirksvorstands werden auf eine Amtszeit von einem Schuljahr
gewählt. Wiederwahlen sind unbegrenzt möglich.
11.2 Die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes findet immer bei der letzten BDK des
Schuljahres statt.
11.3 Jedes Amt (BSSP, Stel. BSSP RSK, Stel. BSSP Bn) wird einzeln gewählt.
11.4 Gewählt wird durch eine Einfache Mehrheit in der Erstwahlrunde.
11.5 Im Falle eines Gleichstandes kommt es zu einer Stichwahl.

§ 7 - Landesdelegierte
7.1 Die BDK wählt bei der ersten letzten Konferenz des Schuljahres die Landesdelegierten
nach dem Schlüssel und der gültigen Quotierung der Landesschüler*innenvertretung NRW.

Begründung:
Erfolgt mündlich.


